
Form. QST-100

Abrechnung über die Quellensteuer von Künstlern
Abrechnungsperiode vom ....................................... bis .........................................

Personen-Nr.:  ..........................................................
Name und Adresse des Arbeitgebers:

Name und Vorname des Künstlers,
bzw. Gruppenname

Anz.
Pers.

Auftrittsort Tage Bruttoentschädig.
inkl. aller Zulagen

Abzüglich 50 %
Gewinnungs-

Steuerbare
Leistung netto

Durchschnittliche
Tageseinkünfte

Steuer-
Satz %

Quellensteuer in Fr.

Gemeinde Kt.   (1) Fr.                   (2) kosten           (3) Fr. Fr.        (4)

Sachbearbeiter: ______________________________________

Telefon:           _______________________________________

Datum: _____________________________________________

Die Richtigkeit + Vollständigkeit bescheinigt:
(Stempel und Unterschrift) Total oder Uebertrag

abzüglich 2 % Bezugsprovision

abzuliefernder Betrag

_____________

_____________

==========

Diese Abrechnung ist entweder monatlich oder spätestens 30 Tage nach Ende des
Auftritts einzureichen

Einzahlung erst auf Rechnung, Einzahlungsschein folgt
mit Veranlagung

1. Anzahl Probe- und Auftrittstage 3. Höhere Gewinnungskosten sind zu belegen
2. Als Bruttoentschädigungen gelten: 4. Steuersatz für Tageseinkünfte
   -Lohn, Entschädigung, Honorar, Gage, Trinkgelder        bis Fr.  200.--   8 %
     (vor Abzug allfälliger Vermittlungsprovisionen)      von Fr.   201.-- bis Fr. 1000.-- 12 %
   - sämtliche Zulagen      von Fr. 1001.-- bis Fr. 3000.-- 18 % KSTV, (leer lassen)
   - Naturalleistungen (Unterkunft, Verpflegung usw.       ab  Fr. 3000.-- 25 % erfasst / Visum__________________
   - Spesenvergütungen (Reisekosten, Auslagen)

Steueramt des Kantons Solothurn
Natürliche Personen, Quellensteuer
Schanzmühle
Werkhofstrasse 29 c
4509 Solothurn


